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Im Focus
Unternehmens-Compliance und Steuerprüfung 
Bayern startet ein Pilotprojekt zur Einbeziehung von modernen Compliance-Systemen der Unternehmen in die steuerliche Be-
triebsprüfung. „Eine moderne Betriebsprüfung muss mit aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft Schritt halten. In einem Pilotpro-
jekt werden wir interne Steuerkontrollsysteme von Unternehmen gezielt in die Prüfung einbeziehen. Mit den gewonnenen Erkennt-
nissen wollen wir unsere Prüfungsmethoden weiterentwickeln. Das macht Steuerprüfungen zukünftig effizienter und schneller. Un-
ternehmen, die sich gegenüber der Finanzverwaltung transparent zeigen, sollen von einer schnelleren Abwicklung der Prüfungen 
und damit früheren Rechtssicherheit profitieren“, so das bayerische Finanzministerium in einer Presseerklärung vom 24.02.2022. 
Das Pilotprojekt soll zunächst mit zwei großen bayerischen Unternehmen durchgeführt werden. Durch die Einbeziehung von Steu-
erkontrollsystemen der Unternehmen könnten Schwerpunkte der Steuerprüfungen künftig noch gezielter gesetzt werden. 
In vielen Unternehmen befinden sich derzeit interne Steuerkontrollsysteme im Aufbau, um die Einhaltung steuerlicher Pflichten in 
einem Unternehmen sicher zu stellen. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen Erkenntnisse über die Wirkungsweise von Steuerkon-
trollsystemen gewonnen und damit die gegenseitige Vertrauensbasis gestärkt werden. Ziel einer modernen Steuerprüfung muss 
es nach dem Bayerischen Finanzministerium sein, unternehmensinterne Steuerkontrollsysteme zukünftig rechtssicher in Außen-
prüfungen einbeziehen zu können. Dazu müsste allerdings auch das dafür maßgebliche Bundesrecht noch entsprechend moderni-
siert werden. 

Keine radioaktiven Abfälle im Gewerbegebiet 
Ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle aus kerntechnischen Anlagen ist in einem Gewerbegebiet bauplanungsrechtlich unzuläs-
sig. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) am 25.01.2022 - 4 C 2.20 entschieden und verweist auf das sog. Strah-
lungsminimierungsgebot. 
Die Klägerin, ein Entsorgungsunternehmen, begehrte eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung eines Lagergebäudes in 
ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle aus kerntechnischen Anlagen in einem Gewerbegebiet in Hanau. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der ein Gewerbegebiet festsetzt. Die Stadt hatte den Bauantrag abgelehnt aus Angst, 
Hanau könne zur Anlaufstelle für Atommüll aus ganz Deutschland werden. Zu Unrecht, meinte das VG Frankfurt und verpflichtete 
die beklagte Stadt zur Erteilung der Genehmigung. Der hessische VGH in Kassel wiederum hob das Urteil auf und wies die Klage 
ab. Das Vorhaben sei im Gewerbegebiet bauplanungsrechtlich unzulässig. 
Das BVerwG hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle aus kerntechnischen Anlagen 
sei im Gewerbegebiet unzulässig. Es überschreite bei typisierender Betrachtung wegen des Gefahrenpotentials der radioaktiven 
Abfälle den im Gewerbegebiet zulässigen Störgrad der nicht erheblichen Belästigung. Die radioaktiven Abfälle unterlägen speziel-
len Vorschriften des Atom- und Strahlenschutzrechts, mit denen den Gefahren durch ionisierende Strahlung begegnet werden 
solle. Das Gefahrenpotential der radioaktiven Abfälle habe auch Bedeutung für die Standortentscheidung. Dies könne der Wertung 
des § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB entnommen werden, der auch dem Strahlenminimierungsgebot Rechnung trägt. Dieser zentrale 
Grundsatz des Strahlenschutzes stehe der Ansiedlung eines Zwischenlagers für radioaktive Abfälle in einem Gewerbegebiet ent-
gegen. 
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